
  

1. Anforderungen an den Pflanzenpass 
(aus der EU Richtlinie 92/105/EWG) 
 
Ein Pflanzenpass muss bestimmte Bedingungen erfüllen.  
 
Allgemein  

• Der Pflanzenpass besteht aus einem amtlichen Etikett und einem 
Begleitpapier. 

• Das Etikett darf noch nicht verwendet worden sein und muss aus einem 
nachhaltigen und wetterbeständigen Material bestehen. 

• Als Begleitpapier kann jedes im Handelsverkehr üblicherweise verwendete 
Dokument dienen (Rechnung, Lieferschein, Lieferantendokument usw.).  

 
Auf dem Etikett und dem Begleitpapier sind bestimmte Angaben vorgeschrieben. 
Diese sind vorzugsweise in gedruckter Form oder in geschriebenen Großbuchstaben 
in einer der Amtssprachen der Gemeinschaft auszuführen. 
 
Auf dem Etikett müssen folgende Angaben stehen:    
mindestens 1 bis 5 (siehe unten). 
Auf dem Begleitpapier müssen folgende Angaben stehen:  
mindestens 1 bis 10 (siehe unten). 
 
Wenn auf dem Etikett alle 10 vorgeschriebenen Angaben stehen, ist das 
Begleitpapier nicht erforderlich.  
 
Angaben 
 
1.  ‘EG-Pflanzenpass' 

• Der Titel muss als solcher angegeben sein. 
 

2. EU-Code des Mitgliedstaates. 

• Der Code des Mitgliedstaates, in dem der Pflanzenpass ausgegeben wird. 
Für die Niederlande ist das 31. 

 
3. Name oder Code der verantwortlichen Amtsinstanz. 

• Der Name oder Kode der Instanz oder Prüfbehörde, die für die Ausgabe des 
Passes verantwortlich ist. 

 
4. Registriernummer. 

• Die Nummer, unter der der Züchter, Händler oder Importeur bei der unter 3 
angegebenen Instanz registriert ist. 

 
5. Persönliche Nummer, Wochennummer oder Seriennummer. 
 
6. Botanische Bezeichnung. 

• Die lateinische Bezeichnung des Produktes.  
 
 

7. Menge. 

• Die Menge des Produktes, für die der Pass ausgegeben wurde. 
 
Und ausschließlich, wenn zutreffend: 
 
8. ZP  = Zona Protecta = Schutzzone  

• Wenn die Sendung oder ein Teil für eine Schutzzone bestimmt ist, müssen 
die Buchstaben ‘ZP’ angegeben werden, gefolgt von den Kodierungen der 
betreffenden Schutzzonen. Diese Codierungen finden Sie in den 
Exporthandbüchern des PD bei der Europäischen Union.  

 
 
 



  

9. RP = Replacement Passport 

• Wenn ein Pflanzenpass durch ein neues Exemplar ersetzt wird: das 
Kennzeichen ‘RP’, gefolgt von dem Code des ursprünglich registrierten 
Produzenten oder Importeurs.   

 
10. Herkunft  

• Für Produkte aus dritten Ländern: der Name des Ursprungs- oder 
Herkunftslandes. 

Vorbilder  
 

Vorbild 1:  Etikett mit Angaben 1 bis 5. Auf dem Begleitpapier müssen die 
Angaben 1 bis 10 stehen.  

 

 
 
 
 
Vorbild 2: Etikett mit Angaben 1 bis 10. Ein Begleitpapier ist nicht 

erforderlich. 
 

 
 

 

 

 

 


